Übersicht: So haften Beschäftigte für Schäden

	Grad des Verschuldens
	Haftung von Arbeitnehmenden

	Leichte Fahrlässigkeit: alltägliches Versehen
	keine

	Mittlere Fahrlässigkeit: Schaden durch Verletzung der Sorgfaltspflichten
	u.U. teilweise; hier kann haftungsmindernd ein Mitverschulden des Arbeitgebers gewertet werden;

	Grobe Fahrlässigkeit: Schaden durch grobe Verletzung der Sorgfaltspflicht
	Voll; hier kann haftungsmindernd ein Mitverschulden des Arbeitgebers gewertet werden;

	Vorsatz: absichtliche Schädigung
	voll



